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Vorbericht zum Voranschlag 2021 der Stadtgemeinde Oberwölz  
(Muster der A7) 

Seit dem Haushaltsjahr 2020 hat die Stadtgemeinde Oberwölz das neue Gemeindehaushaltsrecht auf 

Basis der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (in der Folge kurz: VRV 2015) 

anzuwenden. Damit wurde das bisherige System der Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben in 

einem ordentlichen und außerordentlichen Haushalt abgelöst (Kameralistik).  

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2021 (in der Folge kurz: VA 2021) besteht im Wesentlichen aus 

einem Ergebnisvoranschlag (alle geplanten Erträge und Aufwendungen) und einem 

Finanzierungsvoranschlag (alle geplanten Ein- und Auszahlungen). Die Stadtgemeinde Oberwölz hat 

ihre Geschäftsfälle in einem integrierten Drei-Komponenten-Haushalt, nämlich dem Ergebnis-, 

Finanzierungs- und Vermögenshaushalt zu erfassen. 

Der erstellte VA 2021 basiert auf den Daten der bereits erfassten Vermögenswerte, 

Investitionszuschüssen und Fremdmitteln der Stadtgemeinde Oberwölz per 1.1.2020 

(Datenerfassungsstand 30.11.2020 mit Hochschätzung). Eine Eröffnungsbilanz der Stadtgemeinde 

Oberwölz auf Basis der VRV 2015 liegt nicht vor.  

1 Überblick über den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag 

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Ergebnisvoranschlages ergeben für das Haushaltsjahr 2021 

folgendes Bild: 

Angaben in Euro (Voranschlag) 

 

Erläuterung der Bezeichnungen: 

SU 21 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit, Erträge aus Transfers sowie 

Finanzerträge 

SU 22 Aufwendungen für Personal, Sachaufwand (ohne Transferaufwand), 

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) und 

Finanzaufwand 

SA0 SA0 Nettoergebnis (21-22) 

SA0R SA0R Ergebnis aus Entnahmen und Zuweisung an Haushaltsrücklagen 
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Die Summen (SU) und Salden (SA) des Finanzierungsvoranschlages ergeben für das Haushaltsjahr 2021 

folgendes Bild: 

Angaben in Euro (Voranschlag)  

 
 
 

 
 

 

SA00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen im 

Ergebnisvoranschlag der Stadtgemeinde Oberwölz 

SU 31 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit, Einzahlungen aus 

Transfers (ohne Kapitaltransfers) und Einzahlungen aus Finanzerträgen. 

SU 32 Auszahlungen aus Personalaufwand, Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne 

Transferaufwand), Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) und 

Auszahlungen aus Finanzaufwand 
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2 Überblick über die investiven Vorhaben und ihre Finanzierung 

Ein Vorhaben, welches eine Investition in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen 

oder die Erbringung sonstiger Leistungen zum Gegenstand hat, umfasst alle sich auf dieses Vorhaben 

beziehenden sachlich abgrenzbaren und wirtschaftlich zusammengehörigen Leistungen, die in der Regel 

aufgrund einer einheitlichen Planung erbracht werden. Ein Vorhaben hat einen in wirtschaftlicher, 

rechtlicher oder finanzieller Hinsicht einheitlichen Vorgang zum Gegenstand. 

Für das Haushaltsjahr 2021 plant die Stadtgemeinde Oberwölz Investitionsvorhaben in der Höhe von 

rd. € 3.393.400,00. Diese Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen im Wesentlichen durch 

Eigenmittel, Darlehen, Förderungen sowie Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel finanziert werden. 

Die Summen und Salden des Nachweises der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung (in der Folge 

kurz: Nachweis der Investitionstätigkeit) ergibt folgendes Bild: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SA 1 SA1 Saldo aus Geldfluss der Operativen Gebarung (31-32) 

SU 33 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit, Einzahlungen a. d. Rückzahlung 

von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Einzahlungen aus 

Kapitaltransfers 

SU 34 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, Auszahlung von gew. Darlehn 

sowie gewährten Vorschüssen und Auszahlungen aus Kapitaltransfers 

SA2 SA2 Saldo aus Geldfluss der Investiven Gebarung (33-34) 

SA3 SA3 Saldo Nettofinanzierungssaldo (SA1 – SA2) 

SU 35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden, Einzahlung infolge 

Kapitaltausch b. derivat. Finanzinstr. m. Grundg. und Einzahlungen aus dem 

Abgang von Finanzinstrumenten 

SU 36 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden, Auszahlungen infolge 

Kapitaltausch b. derivat. Finanzinst. m. Grundg. und Auszahlungen für den 

Erwerb von Finanzinstrumenten 

SA4 SA4 Saldo aus Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) 

SA5 SA5 Saldo aus Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) 
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Fonds 211000 

In der Volksschule Oberwölz werden € 13.000,00 für die Anschaffung von Tablets und sonstige 

Ersatzbeschaffungen veranschlagt. 

 

Für alle weiteren Ansätze gilt der Voraschlang für notwendige Investitionen im laufenden Betrieb. 

Die Finanzierung der Investitionstätigkeiten erfolgt durch Eigenmittel der Stadtgemeinde Oberwölz. 

Im Nachweis der Investitionstätigkeit der Stadtgemeinde Oberwölz sind auch investive Einzelvorhaben 

berücksichtigt, die über mehrere Haushaltsjahre realisiert werden bzw. werden sollen. Ein Überblick 

über diese mehrjährigen investiven Einzelvorhaben ermöglicht der „Teilbericht mehrjährige investive 

Einzelvorhaben“. 
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Erläuterungen zu den größeren Vorhaben im HHJ 2021: 

 

 

Aufschließung Zuchi Grund 

Im Bereich der bestehenden Siedlung „Am Schöttlbach“ und dem Musikerheim sollen 8 Bauplätze 

aufgeschlossen werden. Das Grundstück befindet sich im Eigentum der Stadtgemeinde Oberwölz. Die 

Bedeckung der Aufschließungskosten im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 

erfolgt durch die einzuhebenden Anschlussgebühren. Die Aufschließungskosten für die Zufahrtsstraße 

wird mit den Einnahmen der Grundstücksverkäufe bedeckt. Die Planungskosten werden im Vorhaben 

Grundstück An- und Verkauf abgebildet. 

 

Breitbandausbau Niederwölz-Oberwölz 

Es wird ein Glasfaserkabel von Niederwölz bis Oberwölz verlegt. Die Projektkosten werden mit 

€ 120.500,00 angesetzt. Die Bedeckung erfolgt durch Bedarfszuweisungsmittel, Fördermittel aus dem 

Kommunalen Investitionsprogrammes des Bundes und Landes, sowie einem geringen Teil an 

Eigenmittel. 
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Feuerwehr Rüsthaus: 

Der Neubau des Feuerwehrrüsthauses wird im Jahr 2021 fortgesetzt. Die Investitionskosten im Jahr 

2021 betragen € 1.217.900,00. Die Finanzierung erfolgt durch das positive Ergebnis des Vorhabens aus 

den Vorjahren und durch die restl. Darlehenszuzählung in Höhe von € 500.000,00. Jeweils € 100.000,00 

wird der Landesfeuerwehrverband sowie die Freiwillige Feuerwehr Oberwölz für dieses Vorhaben 

aufbringen. 

 

Oberflächenentwässerung Ost: 

Zur Aufschließung des Gewerbegebietes Ost werden für das Jahr 2021 für die Oberflächenentwässerung 

€ 77.000,00 veranschlagt. Die restliche Bedeckung des Vorhabens erfolgt durch eine 

Darlehensaufnahme in Höhe von € 192.000,00. 

 

Hauptplatzsanierung Stadt: 

Der Hauptplatz der Stadtgemeinde Oberwölz wird in den Jahren 2020 bis 2022 generalsaniert. Für das 

Jahr 2021 sind hierfür € 110.000,00 veranschlagt. Die Bedeckung erfolgt durch eine Bedarfszuweisung 

des Landes Steiermark in der Höhe von € 110.000,00. 

 

Grundstück An- und Verkauf 

Das negative Ergebnis aus 2020 wird durch die Grundstücksverkäufe im Bereich der bestehenden 

Siedlung „Am Schöttlbach“ und dem Musikerheim, sowie mit Bedarfszuweisungsmittel abgedeckt. 

Weiters sind hier die notwendigen Planungskosten für die Aufschließung dargestellt. 

 

Museum, Zubau und Sanierung: 

Beim Österreichischen Blasmusikmuseum Oberwölz ist ein Zubau zum bestehenden Objekt geplant. 

Die Kosten für dieses Projekt werden mit € 100.000,00 veranschlagt. Bedeckt ist dieses Vorhaben mit 

einer Förderung der Holzwelt Murau in Höhe von € 60.000,00, die restl. € 40.000,00 sind Eigenmittel 

der Stadtgemeinde Oberwölz. 

 

Straßensanierungen: 

Im großen Wegenetz der Stadtgemeinde Oberwölz sind im Jahr 2021 Sanierungsarbeiten in Höhe von 

€ 341.300,00 geplant. Die Bedeckung erfolgt über Bedarfszuweisungen des Landes Steiermark, 

Fördermittel aus dem Kommunalen Investitionsprogrammes des Bundes und Landes, durch Rückersätze 

von Anrainern, sowie einem geringen Teil an Eigenmittel 

 

Unwetterschäden 

Die Unwetterschäden aus dem Jahr 2019 und 2020 sollen durch Mittel aus dem Katastrophenfonds und 

des Landes Steiermark abgedeckt werden 

 

SWH-Erweiterung: 

Der Zubau/Neubau des Seniorenwohnheimes Oberwölz soll im Jahr 2020 abgeschlossen werden. 

 

Verbauung Schöttlbach 

Für die Errichtung der Hochwasserschutzbauten am Schöttlbach und Schmidbognerbaches werden für 

2021 € 773.400,00 veranschlagt. Die Bedeckung erfolgt mittels einer Darlehensaufnahme in Höhe von 

€ 800.000,00. Es erfolgt ein jährlicher Annuitätenzuschuss durch das Land Steiermark in Höhe von 

€ 120.000,00 bis 2027. 

 

Wasserversorgungsanlage allgemein 
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Für die Instandsetzung der Quellfassung in Salchau werden € 100.000,00 veranschlagt. Die Bedeckung 

erfolgt durch eine Rücklagenentnahme. 

 

 

 

 

 

3 Abweichung des VA 2020 vom mittelfristigen Haushaltsplan 

Aufgrund der COVID-19 Pandemie und ihren wirtschaftlichen Folgen, sowie die schwer abschätzbaren 

Auswirkungen für den Zeitraum des MHP 2021-2025 werden derzeit keine neuen Projekte dargestellt. 

4 Entwicklung des Vermögenshaushaltes 

Dieser Punkt kann im Vorbericht zum VA 2021 nicht erläutert werden, da die Eröffnungsbilanz sowie 

ein Rechnungsabschluss auf Basis der VRV 2015 erst im ersten Quartal 2021 zu erstellen ist. 

5 Finanzbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen 

Im Voranschlag 2021 sind keine Rückstellungen veranschlagt. 

6 Kassenstärker 

Die vom Gemeinderat zu beschließende maximale Höhe der voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2021 

notwendigen Kassenstärker (§82 Abs.2 GemO) beträgt € 1.683.500,00. 

 


